
Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 47 Goch – Teil A -  (Stand: Offenlage) 
 
 
A Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
I. Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO 
  

1. In den Gebieten WR 1 bis  WR 4  sind die gemäß § 3 (3) 1 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen mit Läden und nicht störenden Handwerksbetrieben, die zur Deckung 
des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, nicht zulässig. 

 
2. In allen WA-Gebieten sind die gemäß § 4 (3) 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen nicht zulässig. 
 
II. Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nrn. 1 und 6 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO 

 
1.   In den Baugebieten WA 3 und WA 4 wird folgendes festgesetzt:  
 
1.1 Zulässig sind Flachdächer und Satteldächer. 
 
1.2 entweder Flachdächer mit einer Höhe von 6,0 m bis 9,5 m über OKF-EG.  
 Die Fläche des obersten Geschosses  darf höchstens 70 % der Fläche des darunter liegen
 den Geschosses erreichen. 
 
1.3 Oder  
 geneigte Dächer mit einer  Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen aufgehender Außenwand 
 und Oberkante Dachhaut) von 6 – 7 m und einer  Firsthöhe von 10,0 m bis 12,0 m jeweils 
 über OKF-EG. 
 
 
2. In den Baugebieten WR 1 bis  WR 4 und WA 1 und WA 2  wird folgendes festgesetzt:  
 
2.1 Zulässig sind Flachdächer, Satteldächer und Pultdächer 
 
2.2 Entweder  
 Flachdächer mit einer Höhe von 5,5 m bis 6,5 m über OKF-EG. 
 Die Fläche des Obergeschosses darf max. 70 % der Fläche des Erdgeschosses betragen. 
 
2.3 Oder  
 Geneigte Dächer mit  einer max. Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen aufgehender Außen
 wand und Oberkante Dachhaut) bis 4,0 m und einer  Firsthöhe von 8,0 m bis 10,0 m je
 weils über OKF-EG 
 
 
3. Für die Baugebiete WR 1 bis  WR 4  und WA 1 und WA 2 
 
3.1.1 Es  sind max. 2 Wohneinheiten je Baukörper zulässig. 
 
3.1.2 Ein Doppelhaus gilt als ein Baukörper. 
 
3.2  Bei Doppelhäusern sind nur gleiche Dachformen, Dachneigungen, Traufhöhen und First-

höhen zulässig. 
 
3.3  Garagen, Carports, Stellplätze und sonstige Nebenanlagen sind nur auf den überbauba-

ren Grundstücksflächen und auf den mit Ga/St gekennzeichneten Flächen zulässig. 
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 Garagen und Carports, die neben dem Hauptbaukörper im Bauwich errichtet werden,   
 dürfen die hintere Baugrenze um max. 3 m überschreiten und müssen von der vorderen 
 Baugrenze mindestens 1 m zurückspringen. 

 
3.4 Zwischen Garagentor und öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Abstand von mindestens  

6  m einzuhalten. 
 
3.5  Genehmigungsfreie Nebenanlagen sind nur hinter der hinteren Baugrenze zulässig. 
 
4. Für die Baugebiete WA 3 und  WA 4 wird folgendes festgesetzt: 
 
4.1  Garagen, Carports, Stellplätze und sonstige Nebenanlagen sind nur auf den überbauba-

ren Grundstücksflächen und auf den mit Ga/St gekennzeichneten Flächen zulässig. 
 
4.2  Genehmigungsfreie Nebenanlagen sind nur hinter der hinteren Baugrenze zulässig. 
 
4.3 Garagen und Carports, die neben dem Hauptbaukörper im Bauwich errichtet werden,   
 dürfen die hintere Baugrenze um max. 3 m überschreiten und müssen von der vorderen 
 Baugrenze mindestens 1 m zurückspringen. 

 
4.4 Zwischen Garagentor und öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Abstand von mindestens  

6  m einzuhalten. 
 
4.5 Tiefgaragen sind zulässig.  

 
III. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 
      Gemäß § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO wird folgendes festgesetzt: 

1. Dachüberstände bis zu einem Meter einschließlich Regenrinne sind zulässig, 
2. Balkone, die 

a. nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten und 
b. seitliche Abstände zur Nachbargrenze von mindestens drei Metern eingehalten 
 werden, sind zulässig.  

 
3. Außerhalb der überbaubaren Flächen sind Terrassenüberdachungen zulässig 

a. bis zu einer Tiefe von drei Metern 
b. bis zu einer Breite von zehn Metern 
c. bis zu einer Höhe von drei Metern und 
d. wenn sie einen seitlichen Grenzabstand von mindestens drei Metern einhalten.  

 
B Gestalterische Festsetzungen 
 
 Gestalterische Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 12 (1) und (2) BauONRW 
 
I. Fassadengestaltung 

1. Allgemein zulässig sind Klinker sowie nicht lasierte Ziegelsteinarten, Putz und Glas.   
  Für die Außenwände von Gebäuden sind Fassadenmaterialien in Kunststoff, keramische 

 Materialien (z.B. Fliesen und Mosaik) sowie mauerwerksimitierende Verkleidungen unzu-
 lässig. Holz  und Metall sind nur als untergeordnete Materialien zulässig. 

  
2.   Fassaden von Doppelhäusern sind mit  jeweils einheitlichen Materialien  zu gestalten. 
 
3.  Die Material- und Farbenwahl der Garagen ist dem Hauptbaukörper entsprechend anzu-  

passen. 
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II. Dachgestaltung 
   
 1. Für die Dacheindeckung sind bei geneigten Dächern folgende Materialien zulässig: 

- Tonziegel 
- Betonpfannen 
- Zinkbleche 
- Begrünte Dächer 
oder Materialien, die in ihrem Erscheinungsbild den vorgenannten Materialien gleich kom-
men. 
 

2. Sonnenkollektoren und Solarzellen als Viereckflächen ohne Aussparungen sind zulässig.  
 
3. Die Dacheindeckung der Gebäude hat - mit Ausnahme der begrünten Dächer und der So-

laranlagen - in dunkelfarbigem Material zu erfolgen (grau, anthrazit bis schwarz), nicht 
hoch glänzend.  

 
4. Die Material- und Farbwahl der Garagen ist dem Hauptbaukörper entsprechend anzupas-

sen.   
 
C Sonstige Festsetzungen 
 

I. Maßnahmen zur Anpflanzung und zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern sind auf Grundla-
ge des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Büro Seeling + Kappert, Weeze) vom 
06.02.2014 durchzuführen. 

 
II. Gemäß § 9(1) 25 BauGB wird festgesetzt, dass die in den öffentlichen Verkehrs- und Grünflä-

chenflächen sowie im Bereich der privaten Garagen und Stellplätze anzupflanzenden Bäume 
der Anzahl entsprechend anzupflanzen sind. Standortabweichungen gegenüber der zeichneri-
schen Darstellung sind zulässig, sofern dies durch Grundstückszufahrten oder Leitungstras-
sen erforderlich wird.  

 
III. Erhalt von Bäumen 

 Zu erhaltender Baumbestand ist während der Baumaßnahme nach den Vorschriften der RAS 
LP 4 und der DIN 18920 zu schützen. Bei Baumaßnahmen im Umfeld der Bäume sind fol-
gende Maßnahmen besonders zu beachten: 

 Arbeiten (dazu zählen auch das Befahren oder die Lagerung von Materialien) wie auch 
Eingriffe in den Wurzelraum im Kronentraufbereich plus 1,50 m Radius der zu erhalten-
den Bäume sind grundsätzlich unzulässig; bei besonderer Erfordernis (z.B. Befestigung 
von Wegen- oder Platzflächen im Randbereich der Kronentraufe) ist eine Ausnahme 
dieser Regelung in Abstimmung mit der ULB möglich;  

- Der Baumkronenbereich plus 1,50 m Radius (gemäß RAS LP 4) ist vor Beginn der 
Baumaßnahmen mit stabilen Schutzzäunen zu umschließen. Handelt es sich um 
Baumgruppen, so sind die Zäune so anzuordnen, dass die Gruppen vollständig ge-
schützt sind. Die Schutzzäune sind während der gesamten Baumaßnahme aufrecht zu 
erhalten. Als stabile Zäune gelten verschraubte, nicht versetzbare Bauzaunelemente 
oder Holzzäune mit einer doppelten Querverlattung. 

 
IV. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
 Auf der mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichneten Fläche (ca. 0,59 ha) ist eine Streu-

obstwiese anzulegen. Die Vorgaben des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Büro 
Seeling + Kappert Weeze) vom06.02.2014 sind zu beachten. 
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V. Kompensation  
Die Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 1a Abs. 3 
werden gemäß § 9 Abs. 1a BauGB innerhalb des Bebauungsplangebietes erbracht. Für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes beträgt der Wert des Bestandes 191.530 Punkte und 224.053 
Punkte für den Wert der Planung. Der Punkteüberschuss von 32.523 Punkten wird in den nächs-
ten Teilbebauungsplänen des Gesamtbebauungsplanes Nr. 47 Goch im Sinne eines Ökokontos 
weiter bilanziert.  
 
Die zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen ergeben sich aus dem Landschaftspflegerischen Be-
gleitplanes des Büros Seeling + Kappert vom 06.02.2014 der Bestandteil des Planverfahrens ist.  

 
VI. Höhenlage des Gebäudes in Bezug zur Straße 

Gemäß § 9 (3) BauGB wird die Höhenlage des Gebäudes in Bezug zur Straße wie folgt fest-
gesetzt: 

 
 Abstand Straße - Gebäudefront (s)    Höhenunterschied (h) über  Bezugspunkt Straße 
 

Weniger als 1,0 m 5 cm    - 15 cm 
1,0 - 3,0 m 10 cm  - 30 cm 
mehr als 3,0 m 20 cm  - 40 cm 

 
 
 
 
              OKFE =   Oberkante Fußboden Erdgeschoss 
                              (Mitte der Gebäudefront) 
              SR     =   Straßenrand 
              s        =   Abstand Straßenrand - Gebäudefront  
                             (horizontal gemessen) 
              b       =    Breite der Gebäudefront 
              h       =   Höhenunterschied zwischen SR und OKFE    
 
 
 
 

 
VII.  Regenwasser  
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 5 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 51 a LWG ist das im Plangebiet anfal-
lende Niederschlagswasser wie folgt zu beseitigen: 
 
a) Das gering belastete Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird entsprechend  

dem Gutachten des Büros Dahlem vom Februar 2014 in den geplanten See eingeleitet. Dieser 
hat mit Ausnahme der Überlauf (Versickerungs)Fläche keine Verbindung mit dem Grundwasser.  

 
b) Das anfallende unbelastete bis schwach belastete Niederschlagswasser der bebauten und be-

festigten Privatgrundstücken kann dort durch Versickerungsmethoden wie sie unter Nr. 11.1 Nr. 
4 bis 7 des RdErl. MURL vom 18.05.1998 beschrieben sind, versickert werden.  

 
c) Eine Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers oberirdisch in Teichen und Wasserbe-

cken oder unterirdisch in Zisternen mit der Möglichkeit zur Brauchwassernutzung bleibt dem Ei-
gentümer vorbehalten. Der Regenwasserspeicher muss jedoch mit einem Überlauf ausgestattet 
sein, der an die Versickerungsanlage auf dem Grundstück angeschlossen ist.  
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D. Hinweise 
 
I. Zu diesem Bebauungsplan gibt es einen gesonderten Absteckungsplan, in dem die Lage der 

Verkehrsflächen und Grundstücksgrenzen eindeutig bestimmt ist. 
 
II. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit Geruchseinwirkungen aus der landwirt-

schaftlichen Tierhaltung zu rechnen 
Die Grenze der zumutbaren Geruchshäufigkeiten wird nach den Vorgaben der Geruchsimmis-
sionsrichtlinie - gemäß Gutachten des Sachverständigenbüros für Schall und Geruch, Dipl. 
Ing. M. Langguth, vom 12.03.2008 - nicht überschritten.  

 
III. Im gesamten Plangebiet können Kampfmittel oder Reste davon lagern. Die Empfehlungen des 

Kampfmittelbeseitigungsdienstes bezüglich geophysikalischer Untersuchung und Sicherheits-
detektion sind zu beachten.  


